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D e r Rundling.

(Beschluß.)

aber hätte cs auch hie,
wie dort, auf ein lustiges Ende

hinaus gelaufen! Verschwiegen
konnte dieser Handel, seiner
Natur nach nicht bleiben.
Schon dadurch, daß sie des
nächsten TageS drey Kinder
zugleich zur Taufe senden muß

 ten , ward ein ansehnlicher

Theil von der Wahrheit aufge-
dekt. Die Verwechslung der
Banknote machte neue Ver
wundrung ; der guten Leute

• eiane geschwätzige Fröhlichkeit

klärte dos Räthsel völlig auf.
Diese Geschichte kam bald zu
mehrern Ohren, unter andern
auch zu den Ohren des Kra
mers. Er stutzte, als er hörte:
daß er einen so wohl bedachten
Zögling von sich geflossen, und
emem andern aufgedrungen

habe. Dieser Schritt reute
ihn. Er begehrte das Kind
zurük; der Schuster verweigerte
es ihm, und die Sache kam
vor Gericht.

„Dieses Kind," sagte der
Krämer, „sei nicht dem Schu
ster, sondern ihm vor die Thüre
gelegt worden; die Litern des
selben müßten daher auch zu

ihm, und nicht zu jenem ibr
Zutrauen gehegt haben. Daß
er dieses Kmd gleichsam wieder
verstoße» habe, sei »war ein
Versehn, aber ein sehr verzeih
liches Versehn, weil dabei ein
Irr hum obgewaltet habe. Er
hätte eS für ein preißgegebeneS
Gelchöpfe, nicht' für einen
Knaben, der auf die Erziehung
gegeben werde, gehalten. Noch
mehr, er habe es nicht eigent
lich verstossen, sondern nur
seinem rechtmäßigen Vater zu
rück geben wollen. Durch
Maasregeln dieser Art habe er
auch keinen Verlust, und noch
minder der Schuster durch eine
überdachte Aussitzung seines
eignen Kindes eine Belohnung
verdient. Was für Sorgfalt
könne ein fremder Knabe in
Zeiten der Noth von einem
Manne erwarten, der feinen
leiblichen Sohn habe wegsetzen
wollen? — Das Kind, wie

man aus dem Kostgelde schließen

könne, müsse begüterten Eltern
gehören ; diese aber würden
gewiß lieber einen Hande-sman,
als emen niedrigen Handwerker
zum Pfiegvater ihres Knaben
erwählen. Sie sprechen über

dies


